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Vollmacht zur Auskunftserteilung


Bodenschutzkataster Baulasten Erschließungs- und Abgabenzustand nach 
BauGB und KAG


Altlastenkataster Grundbuch/Grundakte


Grundstück/e, über das/die Auskunft erteilt werden soll:


Anschrift / Adresse


Gemarkung


Flurstücknummer Grundbuch von Blatt/Heft


derzeitige / letzte Nutzung des Geländes


Anschrift / Adresse


Gemarkung


Flurstücknummer Grundbuch von Blatt/Heft


derzeitige / letzte Nutzung des Geländes


Grundstückseigentümer


Firma/Name


Ansprechpartner


E-Mail Adresse


Straße, Hausnummer


PLZ, Ort


Telefon / Fax


Die Sparkasse ist im Zusammenhang mit der beantragten Finanzierung berechtigt, obige Auskünfte sowie 
einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen und einzuholen. 
  
Der Grundstückseigentümer erklärt, dass er mit der Erteilung von Auskünften für o. g. Grundstück/e 
einverstanden ist.  
  
Die von den Behörden erhobenen Gebühren gehen zu Lasten des Grundstückseigentümers.


Einverständnis zur Objektbesichtigung


Auf das beigefügte Merkblatt Immobilienbewertung und -besichtigung wird Bezug genommen. 
  
Es ist neben einer Außenbesichtigung auch eine Innenbesichtigung im Beisein des 
Grundstückseigentümers oder eines dazu beauftragen Ansprechpartners erforderlich. Hierzu wird sich ein 
Mitarbeiter der Sparkasse oder ein von der Sparkasse beauftragter Dritter mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Ansprechpartner für die Besichtigung ist:


Name, Vorname Telefon


Kreditnehmer Eigentümer / Verkäufer Mieter Verwalter / Makler


Der Grundstückseigentümer ist im Zusammenhang mit der beantragten Finanzierung einverstanden, dass 
die Sparkasse oder ein von ihr beauftragter Dritter die zur Sicherung angebotene Immobilie von innen und 
außen besichtigt, der Mitarbeiter die Immobilie betreten darf und dass Fotos der Immobilie erstellt werden 
dürfen. 
  
Wird die Wertermittlung und/oder die Besichtigung durch einen von der Sparkasse beauftragten Dritten 
durchgeführt, stimmt der Grundstückseigentümer der Weitergabe der für diese Tätigkeit erforderlichen 
Unterlagen und Informationen hiermit zu.


Ort, Datum Unterschrift des/der Grundstückseigentümer/s
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Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Zusammenhang mit der Immobilienbewertung 
und  - besichtigung auftreten.


Wir haben von Ihnen einen Kredit zur Finanzierung unserer Immobilie erhalten. Warum 
muss jetzt ein Gutachter die Immobilie besichtigen?


Die Sparkasse Pforzheim Calw ist eine Pfandbriefbank. Der Gesetzgeber fordert von 
Pfandbriefbanken im Pfandbriefgesetz, dass sie die Immobilien bewerten müssen, für die sie 
ein Darlehen gewähren. Die gesetzliche Grundlage ist die 
Beleihungswertermittlungsverordnung, kurz BelWertV. Sie schreibt detailliert vor, wie ein 
Beleihungswert ermittelt wird.


Ihr Kundenberater bzw. ein Mitarbeiter der Sparkasse hat, bevor Ihnen der Kredit gewährt 
wurde, eine überschlägige Ermittlung des Wertes ihrer Immobilie vorgenommen. Auf Basis 
dieser vorläufigen Wertermittlung wurde Ihnen der Kredit gewährt.


Jetzt, nachdem der Kauf vollständig abgewickelt ist und das Haus fertig gestellt oder 
umgebaut ist, kann ein Gutachter feststellen, was tatsächlich gebaut wurde, in welchem 
Zustand das Gebäude ist und welchen Beleihungswert es hat.


Der Kundenberater möchte Pläne von unserem Haus. Wir haben aber keine Pläne.


Von den vielen Informationen, die ein Gutachter benötigt, um ein fundiertes Gutachten zu 
erstellen, sind die Baupläne ein wichtiger Baustein. Wenn Sie ein Haus erben oder ein älteres 
Haus kaufen, kann es vorkommen, dass Sie keine Pläne zu Ihrem Haus erhalten haben.


Als Eigentümer eines Grundstücks haben Sie das Recht, die Bauakte ihres Grundstücks 
einzusehen und Kopien anzufertigen. Die Bauakte wird im Bauamt der Gemeinde oder Stadt 
und im Landratsamt aufbewahrt.


Es lohnt sich, sich nicht nur Kopien der aktuellen Pläne schicken zu lassen, sondern selbst 
zum Bauamt zu gehen und in der Akte zu stöbern. Sie werden überrascht sein, was Sie alles 
über die Geschichte Ihres Hauses erfahren können.


Warum ist es so wichtig, dass der Gutachter das Gebäude komplett besichtigen kann?


Die BelWertV schreibt vor, dass ein zu bewertendes Objekt zu besichtigen ist. Für Bereiche, 
die nicht besichtigt werden können, müssen Abschläge angesetzt werden. Das bedeutet, 
dass der Beleihungswert für Immobilien, die nicht oder nur teilweise besichtigt werden 
konnten, immer niedriger ist, als der von Gebäuden, die ordnungsgemäß besichtigt wurden.


Ein niedriger Beleihungswert hat für Sie bei dem Kredit, den Sie bereits ausgezahlt 
bekommen haben, keine Auswirkungen. Spätestens jedoch wenn Sie nachfinanzieren oder 
umfinanzieren wollen, kann der ermittelte Beleihungswert einen Einfluss z.B. auf die Höhe 
der Zinsen haben, die wir Ihnen anbieten können.


Merkblatt 
Immobilienbewertung und -besichtigung
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Der Gutachter war doch vor fünf Jahren schon mal da und hat sich die Immobilie 
angesehen. Es hat sich nichts verändert, warum muss er noch einmal kommen?


Der Gutachter muss sich die Immobilie immer dann anschauen, wenn ein neues Gutachten 
erstellt werden muss.


Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Die meisten dieser Gründe schreibt der 
Gesetzgeber vor. Manchmal sind es auch Richtlinien der Sparkasse Pforzheim Calw, die in 
Abstimmung mit der Bankenaufsicht entwickelt wurden.


Können wir ein Exemplar des Gutachtens erhalten oder zumindest erfahren, welcher 
Wert für unser Grundstück ermittelt wurde?


Das ist leider nicht möglich. Unsere Gutachter ermitteln den Beleihungswert nach BelWertV 
für hausinterne Zwecke. Ein Beleihungswert unterscheidet sich vom Marktwert. Ein Verkehrs- 
oder Marktwertgutachten nach § 194 BauGB, wie Sie es vielleicht kennen, wird nach anderen 
Regeln erstellt. Die Vorgehensweisen unterscheiden sich deutlich, genauso unterscheiden 
sich die ermittelten Werte.


Kann ich selbst einen Gutachter aussuchen und beauftragen?


Der Gesetzgeber schreibt den Banken vor, dass sie den Gutachter auswählen müssen. Die 
BelWertV legt auch fest, welche Qualifikation ein Gutachter haben muss, damit das 
Gutachten von der Bankenaufsicht anerkannt werden kann.


Im sogenannten Kleinkreditbereich bei Beleihungen bis 400.000 € wird sich der 
Kundenberater Ihr Haus ansehen. Bei größeren Krediten kommt in der Regel ein Gutachter 
zu Ihnen, der bei der Sparkasse angestellt ist. Das sind z.B. Architekten, Ingenieure und 
Betriebswirte mit einer Zusatzausbildung. In einzelnen Fällen beauftragen wir freie 
Gutachter, z.B. die Abteilung Immobilienbewertung des TÜV, mit denen wir regelmäßig 
zusammen arbeiten.


Ich habe noch Fragen, an wen kann ich mich wenden?


Ihr Kundenberater ist Ihr Ansprechpartner. Von ihm haben sie auch dieses Merkblatt 
erhalten. Wenn Ihr Kundenberater mal eine Frage nicht selbst beantworten kann, wird er sich 
für Sie an die zuständigen Spezialisten wenden.
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Sparkasse Pforzheim Calw

Vollmacht zur Auskunftserteilung

Bodenschutzkataster

Baulasten

Erschließungs- und Abgabenzustand nach BauGB und KAG

Altlastenkataster

Grundbuch/Grundakte

Grundstück/e, über das/die Auskunft erteilt werden soll:

Grundstückseigentümer

Die Sparkasse ist im Zusammenhang mit der beantragten Finanzierung berechtigt, obige Auskünfte sowie einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen und einzuholen.

 

Der Grundstückseigentümer erklärt, dass er mit der Erteilung von Auskünften für o. g. Grundstück/e einverstanden ist. 

 

Die von den Behörden erhobenen Gebühren gehen zu Lasten des Grundstückseigentümers.

Einverständnis zur Objektbesichtigung

Auf das beigefügte Merkblatt Immobilienbewertung und -besichtigung wird Bezug genommen.

 

Es ist neben einer Außenbesichtigung auch eine Innenbesichtigung im Beisein des Grundstückseigentümers oder eines dazu beauftragen Ansprechpartners erforderlich. Hierzu wird sich ein Mitarbeiter der Sparkasse oder ein von der Sparkasse beauftragter Dritter mit Ihnen in Verbindung setzen. Ansprechpartner für die Besichtigung ist:

Der Grundstückseigentümer ist im Zusammenhang mit der beantragten Finanzierung einverstanden, dass die Sparkasse oder ein von ihr beauftragter Dritter die zur Sicherung angebotene Immobilie von innen und außen besichtigt, der Mitarbeiter die Immobilie betreten darf und dass Fotos der Immobilie erstellt werden dürfen.

 

Wird die Wertermittlung und/oder die Besichtigung durch einen von der Sparkasse beauftragten Dritten durchgeführt, stimmt der Grundstückseigentümer der Weitergabe der für diese Tätigkeit erforderlichen Unterlagen und Informationen hiermit zu.

Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Zusammenhang mit der Immobilienbewertung und  - besichtigung auftreten.

Wir haben von Ihnen einen Kredit zur Finanzierung unserer Immobilie erhalten. Warum muss jetzt ein Gutachter die Immobilie besichtigen?

Die Sparkasse Pforzheim Calw ist eine Pfandbriefbank. Der Gesetzgeber fordert von Pfandbriefbanken im Pfandbriefgesetz, dass sie die Immobilien bewerten müssen, für die sie ein Darlehen gewähren. Die gesetzliche Grundlage ist die Beleihungswertermittlungsverordnung, kurz BelWertV. Sie schreibt detailliert vor, wie ein Beleihungswert ermittelt wird.

Ihr Kundenberater bzw. ein Mitarbeiter der Sparkasse hat, bevor Ihnen der Kredit gewährt wurde, eine überschlägige Ermittlung des Wertes ihrer Immobilie vorgenommen. Auf Basis dieser vorläufigen Wertermittlung wurde Ihnen der Kredit gewährt.

Jetzt, nachdem der Kauf vollständig abgewickelt ist und das Haus fertig gestellt oder umgebaut ist, kann ein Gutachter feststellen, was tatsächlich gebaut wurde, in welchem Zustand das Gebäude ist und welchen Beleihungswert es hat.

Der Kundenberater möchte Pläne von unserem Haus. Wir haben aber keine Pläne.

Von den vielen Informationen, die ein Gutachter benötigt, um ein fundiertes Gutachten zu erstellen, sind die Baupläne ein wichtiger Baustein. Wenn Sie ein Haus erben oder ein älteres Haus kaufen, kann es vorkommen, dass Sie keine Pläne zu Ihrem Haus erhalten haben.

Als Eigentümer eines Grundstücks haben Sie das Recht, die Bauakte ihres Grundstücks einzusehen und Kopien anzufertigen. Die Bauakte wird im Bauamt der Gemeinde oder Stadt und im Landratsamt aufbewahrt.

Es lohnt sich, sich nicht nur Kopien der aktuellen Pläne schicken zu lassen, sondern selbst zum Bauamt zu gehen und in der Akte zu stöbern. Sie werden überrascht sein, was Sie alles über die Geschichte Ihres Hauses erfahren können.

Warum ist es so wichtig, dass der Gutachter das Gebäude komplett besichtigen kann?

Die BelWertV schreibt vor, dass ein zu bewertendes Objekt zu besichtigen ist. Für Bereiche, die nicht besichtigt werden können, müssen Abschläge angesetzt werden. Das bedeutet, dass der Beleihungswert für Immobilien, die nicht oder nur teilweise besichtigt werden konnten, immer niedriger ist, als der von Gebäuden, die ordnungsgemäß besichtigt wurden.

Ein niedriger Beleihungswert hat für Sie bei dem Kredit, den Sie bereits ausgezahlt bekommen haben, keine Auswirkungen. Spätestens jedoch wenn Sie nachfinanzieren oder umfinanzieren wollen, kann der ermittelte Beleihungswert einen Einfluss z.B. auf die Höhe der Zinsen haben, die wir Ihnen anbieten können.

Merkblatt 

Immobilienbewertung und -besichtigung

Der Gutachter war doch vor fünf Jahren schon mal da und hat sich die Immobilie angesehen. Es hat sich nichts verändert, warum muss er noch einmal kommen?

Der Gutachter muss sich die Immobilie immer dann anschauen, wenn ein neues Gutachten erstellt werden muss.

Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Die meisten dieser Gründe schreibt der Gesetzgeber vor. Manchmal sind es auch Richtlinien der Sparkasse Pforzheim Calw, die in Abstimmung mit der Bankenaufsicht entwickelt wurden.

Können wir ein Exemplar des Gutachtens erhalten oder zumindest erfahren, welcher Wert für unser Grundstück ermittelt wurde?

Das ist leider nicht möglich. Unsere Gutachter ermitteln den Beleihungswert nach BelWertV für hausinterne Zwecke. Ein Beleihungswert unterscheidet sich vom Marktwert. Ein Verkehrs- oder Marktwertgutachten nach § 194 BauGB, wie Sie es vielleicht kennen, wird nach anderen Regeln erstellt. Die Vorgehensweisen unterscheiden sich deutlich, genauso unterscheiden sich die ermittelten Werte.

Kann ich selbst einen Gutachter aussuchen und beauftragen?

Der Gesetzgeber schreibt den Banken vor, dass sie den Gutachter auswählen müssen. Die BelWertV legt auch fest, welche Qualifikation ein Gutachter haben muss, damit das Gutachten von der Bankenaufsicht anerkannt werden kann.

Im sogenannten Kleinkreditbereich bei Beleihungen bis 400.000 € wird sich der Kundenberater Ihr Haus ansehen. Bei größeren Krediten kommt in der Regel ein Gutachter zu Ihnen, der bei der Sparkasse angestellt ist. Das sind z.B. Architekten, Ingenieure und Betriebswirte mit einer Zusatzausbildung. In einzelnen Fällen beauftragen wir freie Gutachter, z.B. die Abteilung Immobilienbewertung des TÜV, mit denen wir regelmäßig zusammen arbeiten.

Ich habe noch Fragen, an wen kann ich mich wenden?

Ihr Kundenberater ist Ihr Ansprechpartner. Von ihm haben sie auch dieses Merkblatt erhalten. Wenn Ihr Kundenberater mal eine Frage nicht selbst beantworten kann, wird er sich für Sie an die zuständigen Spezialisten wenden.

Formular zur Erteilung einer Vollmacht zur Auskunftserteilung

Sparkasse Pforzheim Calw

Vollmacht zur Auskunftserteilung

		KRVOLLMACHT: 0

		KRBODEN: 0

		KRBAULAST: 0

		KRABGANEBZUSTAND: 0

		KRALTLAST: 0

		KRGRUNDBUCH: 0

		KRSONSTREG: 0

		SONSTREG: 

		GADRESSE: 

		GGEMARKUNG: 

		FLSTNR: 

		GRUNDBUCH: 

		BLATT: 

		NUTZUNG: 

		GADRESSE2: 

		GGEMARKUNG2: 

		FLSTNR2: 

		GRUNDBUCH2: 

		BLATT2: 

		NUTZUNG2: 

		GENAME: 

		GEANSPRECH: 

		GEEMAIL: 

		GESTRASSE: 

		GEPLZORT: 

		GETELEFON: 

		KREINVERSTAENDNIS: 1

		NAME: 

		TEL: 

		KRKREDNEHMER: 0

		KRVERKAEFER: 0

		KRMIETER: 0

		KRVERWALTER: 0

		GEORTDATUM: 

		UNTERSCHRIFT: 
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Datenschutzhinweise
Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte 
Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 
Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO


Sparkasse Pforzheim Calw
Poststraße 3
75172 Pforzheim
USt-IdNr. DE 144 189 922


Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtli-
chen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. 


Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den jeweils von Ihnen bean-
tragten bzw. mit Ihnen vereinbarten Dienstleistungen.


1. Wer ist für die Datenverarbei-


tung verantwortlich und an 


wen kann ich mich wenden?


Verantwortliche Stelle ist:


Sparkasse Pforzheim Calw
Poststraße 3
75172 Pforzheim
07231 99-0
07231 99-3499
info@sparkasse-pforzheim-calw.de


Sie erreichen unsere/n Datenschutzbeauftragte/n unter:


Sparkasse Pforzheim Calw
Datenschutzbeauftragter


Poststraße 3
75172 Pforzheim
07231 99-0
datenschutz@skpfcw.de


2. Welche Quellen und Daten 


nutzen wir?


Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von 
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforder-
lich – personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe 
(SFG)1 oder von sonstigen Dritten (z. B. der SCHUFA) zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von 
Aufträgen, zur Erfüllung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhal-
ten haben. Zum anderen verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugängli-
chen Quellen (z. B. Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, 
Medien) zulässigerweise gewonnen haben und verarbeiten dürfen. 


Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten, 
Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Ausweisdaten) und 
Authentifikationsdaten (z. B. Unterschriftprobe). Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten 
(z. B. Zahlungsauftrag, Wertpapierauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Ver-
pflichtungen (z. B. Umsatzdaten im Zahlungsverkehr), Kreditrahmen, Produktdaten (z. B. Einla-
gen-, Kredit- und Depotgeschäft), Informationen über Ihre finanzielle Situation (Bonitätsdaten, Sco-
ring-/Ratingdaten, Herkunft von Vermögenswerten), Werbe- und Vertriebsdaten (inklusive Werbe-
scores), Dokumentationsdaten (z. B. Beratungsprotokoll), Registerdaten, Daten über Ihre Nutzung 
von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, Apps oder 
Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten Kategorien 
vergleichbare Daten sein.
1 Unsere Verbundpartner finden Sie auch unter


www.sparkasse-pforzheim-calw.de


3. Wofür verarbeiten wir Ihre 


Daten (Zweck der Verarbei-


tung) und auf welcher Rechts-


grundlage?


Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).


3.1 Zur Erfüllung von vertragli-


chen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 


Buchst. b DS-GVO)


Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) erfolgt zur Erbringung und Ver-
mittlung von Sparkassengeschäften, Finanzdienstleistungen sowie Versicherungs- und Immobili-
engeschäften, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglichen Maßnah-
men mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung 
eines Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituts erforderlichen Tätigkeiten. 


Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt (z. B. 
Konto, Kredit, Bausparen, Wertpapiere, Einlagen, Vermittlung) und können unter anderem 
Bedarfsanalysen, Beratung, Vermögensverwaltung und -betreuung sowie die Durchführung von 
Transaktionen umfassen.  


Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertrags-
unterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.
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3.2 Im Rahmen der Interessen-


abwägung (Art. 6 Abs. 1 


Buchst. f DS-GVO)


Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus 
zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Beispiele: 


– Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur Ermittlung von Boni-
täts- bzw. Ausfallrisiken und des Bedarfs beim Pfändungsschutzkonto oder Basiskonto; 


– Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache; 
– Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht wider-


sprochen haben; 
– Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; 
– Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der Sparkasse; 
– Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; 
– Videoüberwachungen dienen der Sammlung von Beweismitteln bei Straftaten oder zum Nach-


weis von Verfügungen und Einzahlungen z. B. an Geldautomaten. Sie dienen damit dem Schutz 
von Kunden und Mitarbeitern sowie der Wahrnehmung des Hausrechts; 


– Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen); 
– Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts; 
– Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.


3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung 


(Art. 6 Abs. 1 Buchst. a  


DS-GVO)


Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke (z. B. Weitergabe von Daten im Verbund2, Auswertung von Zahlungsverkehrsdaten für 
Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilli-
gung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise die SCHUFA-Klausel – vor der 
Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind.  


Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
2 Unsere Verbundpartner finden Sie auch unter


www.sparkasse-pforzheim-calw.de


3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorga-


ben (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c 


DS-GVO) oder im öffentlichen 


Interesse (Art. 6 Abs. 1 


Buchst. e DS-GVO)


Zudem unterliegen wir als Sparkasse diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen 
Anforderungen (z. B. Kreditwesengesetz, Geldwäschegesetz, Wertpapierhandelsgesetz, Steuer-
gesetze) sowie bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. der Europäischen Zentralbank, der 
Europäischen Bankenaufsicht, der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht sowie die nach den jeweiligen Landesgesetzen zuständigen Sparkassen-
aufsichtsbehörden). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Kreditwürdig-
keitsprüfung, die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Erfüllung 
steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.


4. Wer bekommt meine Daten? Innerhalb der Sparkasse erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter 
(Art. 28 DS-GVO) können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen 
in den Kategorien kreditwirtschaftliche Leistungen, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleis-
tungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing. 


Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb der Sparkasse ist zunächst zu 
beachten, dass wir nach den zwischen Ihnen und uns vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet 
sind, von denen wir Kenntnis erlangen (Bankgeheimnis). Informationen über Sie dürfen wir nur 
weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur 
Erteilung einer Bankauskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger per-
sonenbezogener Daten z. B. sein: 


– Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Deutsche Bundesbank, Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Europäische Bankenaufsichtsbehörde, Europäische Zentralbank, 
Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung. 


– Andere Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute oder vergleichbare Einrichtungen, an die wir 
zur Durchführung der Geschäftsbeziehung mit Ihnen personenbezogene Daten übermitteln (je 
nach Vertrag: z. B. Korrespondenz-Institute, Depotbanken, Börsen, Auskunfteien). 


Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur 
Datenübermittlung erteilt haben bzw. für die Sie uns vom Bankgeheimnis gemäß Vereinbarung 
oder Einwilligung befreit haben.


5. Wie lange werden meine 


Daten gespeichert?


Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer 
unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines 
Vertrages umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldver-
hältnis ist, welches auf Jahre angelegt ist. 


Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die 
sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kredit-
wesengesetz (KWG), dem Geldwäschegesetz (GwG) und dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) 
ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis 
zehn Jahre. 


Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die 
zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel 3 Jahre, in 
gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.
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6. Werden Daten in ein Drittland 


oder an eine internationale 


Organisation übermittelt?


Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – 
EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapier-
aufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. 
Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.


7. Welche Datenschutzrechte 


habe ich?


Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berich-


tigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Ein-


schränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit 
aus Art. 20 DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen 
nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzauf-
sichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG).


8. Besteht für mich eine Pflicht 


zur Bereitstellung von Daten?


Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ableh-
nen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden 
müssen. 


Insbesondere sind wir nach den geldwäscherechtlichen Vorschriften verpflichtet, Sie vor der 
Begründung der Geschäftsbeziehung beispielsweise anhand Ihres Personalausweises zu identifi-
zieren und dabei Ihren Namen, Ihren Geburtsort, Ihr Geburtsdatum, Ihre Staatsangehörigkeit 
sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben. Damit wir dieser gesetzlichen Verpflichtung nachkommen 
können, haben Sie uns nach dem Geldwäschegesetz die notwendigen Informationen und Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen 
unverzüglich anzuzeigen. Sollten Sie uns die notwendigen Informationen und Unterlagen nicht zur 
Verfügung stellen, dürfen wir die von Ihnen gewünschte Geschäftsbeziehung nicht aufnehmen.


9. Inwieweit gibt es eine auto-


matisierte Entscheidungsfin-


dung im Einzelfall?


Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine auto-
matisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DS-GVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfäl-
len einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben 
ist.


10. Inwieweit werden meine 


Daten für die Profilbildung 


(Scoring) genutzt?


Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu 
bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein: 
– Aufgrund gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sind wir zur Bekämpfung von Geldwäsche, 


Terrorismusfinanzierung und vermögensgefährdenden Straftaten verpflichtet. Dabei werden 
auch Datenauswertungen (u. a. im Zahlungsverkehr) vorgenommen. Diese Maßnahmen dienen 
zugleich auch Ihrem Schutz. 


– Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungs-
instrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung ein-
schließlich Markt- und Meinungsforschung. 


– Im Rahmen der Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit nutzen wir für Privatkunden das Scoring bzw. 
für Firmenkunden das Rating. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der ein Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen vertragsgemäß nachkommen wird. In die Berechnung können 
beispielsweise Einkommensverhältnisse, Ausgaben, bestehende Verbindlichkeiten, Beruf, 
Arbeitgeber, Beschäftigungsdauer, Zahlungsverhalten (z. B. Kontoumsätze, Salden), Erfahrun-
gen aus der bisherigen Geschäftsverbindung, vertragsgemäße Rückzahlung früherer Kredite 
sowie Informationen von Kreditauskunfteien einfließen. Bei Firmenkunden fließen zusätzlich wei-
tere Daten mit ein, wie Branche, Jahresergebnisse sowie Vermögensverhältnisse. Das Scoring 
und das Rating beruhen beide auf einem mathematisch-statistisch anerkannten und bewährten 
Verfahren. Die errechneten Scorewerte und Bonitätsnoten unterstützen uns bei der Entschei-
dungsfindung im Rahmen von Produktabschlüssen und gehen in das laufende Risikomanage-
ment mit ein.
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Information über Ihr Widerspruchs-
recht nach Art. 21 Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO)


Sparkasse Pforzheim Calw
Poststraße 3
75172 Pforzheim
USt-IdNr. DE 144 189 922


1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 


Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffen-
der personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage 
einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne 
von Art. 4 Nr. 4 DS-GVO, das wir zur Bonitätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.  


Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.


2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung 


In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt 
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 


Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeiten. 


Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:


Sparkasse Pforzheim Calw
Poststraße 3
75172 Pforzheim
07231 99-0
07231 99-3499
info@sparkasse-pforzheim-calw.de





